
Pensionsversicherung

Höchstbeitragsgrundlage 
monatlich .........................................€ 5.550,-
Höchstbemessungsgrundlage ... € 4.563,65
(aus den „33 besten Jahren“)
Höchstpension brutto  ................ € 3.650,92
(80 Prozent der Höchstbemessungs grundlage)

Pensionserhöhung 2021

Die besonderen Bestimmungen des Pensions - 
anpassungsgesetzes 2021 sind zu beachten:

 ► bei einer Gesamtpension bis € 1.000,-:  
Erhöhung um 3,5%

 ► von € 1.001,- bis € 1.400,- einschleifend: 
Erhöhung um 3,5% – 1,5%

 ► von € 1.401,- bis € 2.333,-:  
Erhöhung um 1,5%

 ► darüber ein Fixbetrag von € 35,-

Höhe des Pflegegeldes 2021

Stufe Höhe des Pflegegeldes

1 monatlich € 162,50

2 monatlich € 299,60

3 monatlich  € 466,80

4 monatlich € 700,10

5 monatlich € 951,00

6 monatlich  € 1.327,90

7 monatlich € 1.745,10

Foto: stock.adobe.com

Richtsätze für Ausgleichszulagen  

Alters- und Invaliditätspensionen
Alleinstehende ............................... € 1.000,48

Ehepaare ......................................... € 1.578,36

Erhöhung für jedes Kind ....................€ 154,37

Waisenpensionen bis zum 24. Lebensjahr
Halbwaisen ........................................ € 367,98
Vollwaisen  ......................................... € 552,53

Waisenpensionen ab dem 24. Lebensjahr
Halbwaisen  ....................................... € 653,91
Vollwaisen ...................................... € 1.000,48

Höchstbemessungsgrundlage
(auf Basis der „besten 33 Jahre“)
ASVG, GSVG, BSVG ...................... € 4.563,39

Bemessungsgrundlage für Zeiten der  
Kindererziehung
ASVG, GSVG, BSVG .......................€ 1.360,65
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ist dieses zu berücksichtigen. Für Pensionsbe-
zieher mit einem Ausgedinge gilt eine Sonder-
regelung.

Service-Entgelt für die E-Card

Service-Entgelt für 2021 .......................€ 12,70

Das Service-Entgelt wird für das Jahr 2022 im 
November 2021 eingehoben.

Kostenanteil für Heilbehelfe/Hilfsmittel

Der Kostenanteil des Versicherten für Heilbe-
helfe (orthopädische Schuheinlagen etc.) be-
trägt ab 1. Jänner 2021 mindestens € 37,-.

Der Kostenanteil des Versicherten bei der Ab-
gabe von Sehbehelfen beträgt mindestens  
€ 111,-.

Kinderbetreuungsgeld

a) Kinderbetreuungsgeld täglich:
Die Anspruchsdauer kann innerhalb des vor-
gegebenen Rahmens von 365 bis zu 851 Tagen 
(ab der Geburt des Kindes) gewählt werden. 
In der Grundvariante (365 Tage ab Geburt) 
beträgt das pauschale Kinderbetreuungsgeld  
€ 33,88 täglich, in der längsten Variante mit 
851 Tagen ab Geburt beträgt es € 14,53 täg-
lich. Die Höhe des Tagesbetrages ergibt sich 
automatisch aus der individuell gewählten Va-
riante (Anspruchsdauer). 

Höchstbeitragsgrundlage

für den Bereich des Allgemeinen Sozialversi-
cherungsgesetzes (ASVG)

monatlich ............................................ € 5.550,- 
für Sonderzahlungen jährlich ........... € 11.100,- 

Geringfügigkeitsgrenze 

monatlich ............................................ € 475,86

Rezeptgebühr

Die Rezeptgebühr beträgt 2021 .............€ 6,50

Für die Befreiung von der Rezeptgebühr (An-
trag!) gelten ab 2021 folgende Grenzbeträge:

a) Personen, deren monatliche Nettoeinkünfte
für Alleinstehende ...........................€ 1.000,48
für Ehepaare .....................................€ 1.578,36
nicht übersteigen.

Diese Beträge erhöhen sich für jedes Kind um 
€ 154,37.

b) Personen, die infolge von Leiden oder Gebre-
chen überdurchschnittliche Ausgaben nach-
weisen (chronisch Kranke), sofern die monat-
lichen Nettoeinkünfte
für Alleinstehende ............................ € 1.150,55
für Ehepaare ...................................... € 1.815,11
nicht übersteigen.

Für jedes weitere Kind sind € 154,37 hinzuzu-
rechnen. Leben im Familienverband des Versi-
cherten Personen mit eigenem Einkommen, so 

Tagesbetrag bei der kürzesten Bezugsdau-
er von 365 Tagen (456 Tage bei Teilung mit 
Partner)  ........................................... € 33,88

Tagesbetrag bei der längsten Bezugsdauer 
von 851 Tagen (1.063 Tage bei Teilung mit 
Partner)  ............................................€ 14,53

Einkommensabhängiges 
Kinderbetreuungsgeld 
(maximal 14 Monate Bezugsdauer, davon 
mindestens 2 Monate der andere Eltern-
teil) in der Höhe von 80 Prozent des letzten  
Nettoeinkommens: .... mindestens € 33,88
........................................bis maximal € 66,-

Die Zuverdienstgrenze für das Kalenderjahr 
2020 beträgt 60 Prozent des letzten Ein-
kommens (individueller Grenzbetrag) oder  
€ 16.200,- (absoluter Grenzbetrag). Hin-
sichtlich des einkommensabhängigen Kinder-
betreuungsgeldes ist nur ein Zuverdienst von 
€ 7.300,- möglich.

b) Beihilfe zum Kinderbetreuungsgeld
Bezieherinnen und Bezieher einer Pauschal-
variante können maximal für ein Jahr ab An-
tragstellung eine Beihilfe zum Kinderbetreu-
ungsgeld in der Höhe von täglich € 6,06 
beziehen. Die Zuverdienstgrenze beträgt für 
die Antragstellerin bzw. den Antragsteller 
jährlich € 7.300,- und für die Partnerin bzw. 
den Partner € 16.200,-


